
bschrift. 

_<2.__Z7 755/57, 
A 

Im Namen des Deutschen Volkes 

Ih der Strafsache gegen den Kaufmann Ä aus 
Potsdam, ,zur Zeit in dieser Sache in unter« 
suchungshaft, 
wegen.Rassenschande 

hat das Reichsgericht, zweiter Strafsenat, in der öffentlichen 
Sitzung vom l}.De:ember 1937, an welcher teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatspräsident Vogt 
und die Reíchsger tchtsråte Lr,Klimmer, Dr Hoffmann, 
Dr.Kutsner, Rusche, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Landgerichtsrat Dr.Huyke, 

als Urkundsbeamter der Geschäfts stelle: 
der Sekretär Ullrich, 

auf die Revision des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
für Recht erkannt: 

Das Urteil des Landgerichts zu B e r l z n vom 31.August 1937 wird 
nebst den ihm zu Grunde liegenden Feststellungen aufgehoben; die Sache 
wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz :zurück- 
verwiesen. 

17 

Von Rechts wiegen., 

Gründe. 

Die zu VI der Reutstonsbegründung erhobene Rüge der Verletzung des 
§ 245 Abs.2 StPO. .muß durchgreifen. 

Der 



cl: 2 ıııı 

hie r 
\ 

Der Verteidiger des Angeklagten hat ausweislich„ der Sitzungsnteder 
Schrift in der Hauptverhandlung hilfsweise beantragt, den Vater der Zeu= 
gin H und den Rektor der von ihr besuchten schule darüber als Zeu= 
gen zu vernehmen, daß sie ständig und häufig gelogen habe, wie ferner den 
Professor Mt als Sachverständigen zu hören, daß sie eine patho= 
logische Lügnerin sei. . 

Die zulässig in den Urteilsgründen erfolgte ablehnende Bescheidung 
geht dahin, daß es der Vernehmung der Zeugen nicht bedurfte, weil, selbst 
wenn die in das wissen der Zeugen gestellte Behauptung bestätigt würde, 
die Glaubwürdigkeit der Zeugin hinsichtlich ihrer vor Gericht gemachten 
Aussage nicht erschüttert werden würde. Von dem Sachverständigenbeweis 
ist abgesehen, da er im Hinblick auf die eigene Sachkunde des Gerichts 
nicht erforderlich sei Zu dem ersten Punkte begründet das Gericht seine 
Auffassung damit, Kinder und Junge Leute nehmen Eltern und Lehrern gegen= 
über häufig zu Flunkereien und Uhwahrheiten ihre Zuflucht{Deshalb.brauch- 
ten sie noch nicht in besonders ernsten füllen und besonders eingehend. 
ermahnt, ebenfalls zu lügen. Solche Personen lügen meistens nur dann, wenn 
sie Strafe befürchten. Hier habe die Zeugin zweifellos erkannt, daß ir= 
gendwelche Iblgerungen aus ihrer Aussage nicht in Frage kämen. 

Diese Ausführungen enthalten eine unzulässige Vorwegnahme des Ergebt 
nasses der beantragten Beweiserhebung. Das Gericht hätte davon, daß es 
sieh bei den von den Zeugen zu bekundenden Vorfällen lediglich um solche 
Vorgänge handeln solle, wie sie die Strafkammer unterstellt, nur dann 
ausgehen können, wenn der Vorsitzende durch Befragen des Angeklagten 
festgestellt hätte, daß er nur diesen åünn mit seinem Vorbringen verbín = 

den wollte. 
Gegenüber einem erkennbar unklaren oder unvollständigen Beweisantrag 

ist das Gericht zur Aufklärung verpflichtet. .Das hat die Strafkammer hier 
übersehen.Daß etwa der Beweisantrag lediglich Vorgänge solcher Ar t,wíe 
sie das Urteil behandelt, im Auge gehabt habe, konnte das Landgericht 
weder. seiner' allgemeinen Fassung noch dem mit ihm verfolgten Zweck ent: 
nehmen. Wie die Verbindung mit dem Antrag auf Vernehmung des Sachverstäne 
digen ohne weiteres erkennen läßt, stellte der Antrag gerade solches ver~ 
halten der Zeugin unter Beweis, das ganz allgemein ihre Neigung zur Uh- 
wahrhaftígkeit dartun und offenbar auch als Uhterlage für die Behauptung 
dienen sollte, sie sei eine pathologische Lügner in. Dunn ist aber auch 

weitere Antrag, den Sachverständigen zu hören, unrichtig beschieden, 
da möglicherweise bedeutsame Tatsachen nicht berücksichtigt worden sind. 

ıı 
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.Hit Recht macht die .Revision geltend, daß der Angeklagte hierdurch 
in der Verteidigung unzulässig beschränkt worden ist. Die Bescheidung im 
Ur teil kommt einem Gerichtsbeschluß im sinne des § 358 .Nr.8 StPO. gleich 
( .BiSt. Bd„6l $.273 ). Die Verteidigung ist auch in einem für die Ent- 
scheidung wesentlichen Funkt beschränkt worden. 

Wie das Urteil ergibt, ist das Gericht davon überzeugt, daß die dem 
Angeklagten eindeutig im Sinne der Täterschaft nach den §§ 2, 5 Abs.2 
Blutschutegesetees belastende Larstellung der Zeugin HJ wahr sei. 
denn es demgegenüber darauf hinweist,es folgere schon allein aus der 
wechselnden Einlassung des Angeklagten - der die maßgebenden Angaben der 
Zeugin bestritten hat,- er habe bereits vor dem Geschlechtsverkehr mit 
der H erfahren, daß sie Jüdin sei, so kann dem nur die Bedeutung 
beigemessen werden, daß die St rafkamzzıer in ihrer Überzeugung von der-Hioh= 
ewigkeit der Aussage der Zeugin durch die Art der Einlassung des Angeklag- 
ten bestärkt. worden ist. So sagt das Ur teil ad. s.6 auch selbst. Es fügt 
aber die Bemerkung an, das Gericht sei schon allein auf Grund der Ein= 
lassung des Angeklagten überzeugt, daß er auch in subjektiver Beziehung 
schuldig sei. Diese Ausführung vermag jedoch die ubgızchkezz nicht aus- 
zuschließen, daß die Strafkammer bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der 
Herzfeld, die Einlassung des Angeklagten anders gewertet hätte. Diese 
Möglichkeit ist um .so Mehr gegeben als das Landgericht davon abgesehen 
hat zu sagen, wie es sich den Sachhergang unter der Voraussetzung gedacht 
hat, ~daß die Zeugin ihre Erstellung, wie sie dem Angeklagten ihre Judt- 
sche Abstammung mitgeteilt hat, nicht zu glauben wäre. es kommt hinzu, 
daß das Gericht gegenüber den Bewe isanträgen gerade darauf hinweist, daß 
es die Zeugin unbedenklich für glaubwürdig hält. Demnach besteht kein 
ZWeifel, daß die Frage der Glaubwürdigkeit der Zeugin für die Sachent« 
Scheidung von Bedeutung war. 

Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben, ohne daß noch auf 
das sonstige Vorbringen der Revision einzugehen war. 

Für die neue Verhandlung . sei noch bemerkt: Falls erneut die Beeldi= 
eure der Zeugin H in Betracht kommen sollte, wird darauf zu ach« 
ten sein, ob sie etwa gewußt hat, daß der Angeklagte verheiratet war. 
ES käme dann die Anwendung des § 60 . Nr.3 StPO. in Frage. Henn wie hier 
dem Angeklagten ein Verbrechen nach den §§ 2, 5 Abs.2 Blutechutzgesetz 
zur Last gelegt ist, das in Tateinheit mit Ehebruch begangen ist, so gilt 
der § 60 Nr. 3 stzo. auch für den, der als .Uitschuldiger des Ehebruchs 
verdächtig ist. Für die Anwendbarkeit der Vorschrift kommt es nur darauf 

an 
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an, ob sich bei Nürdigung der Tat nach allen für sie an sich in Betracht 
kommenden Gesichtspunkten hinsichtlich eines von ihnen ein Ieilnahmever- 
dacht gegen den Zeugen ergibt. Der Umstand, daß es an der VOraussetzung 
für die Strafverfolgung insofern fehlt, als die Ehe nicht wegen des Ehe- 
bruchs geschieden oder der Strafantrag nicht rechtzeitig gestellt worden 
ist, steht der Anwendung des § 60 .Nr. 3 StPO. nicht entgegen Lasst. EU.22 
.s'.99.). 
gez.vogt. K1 immer. HOf].fl1GNN› 

Kutzner. Rasche. 
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